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1. MSG 001 IND 2025 0753 CZ DE 16-12-2025 CZ NOTIF

2. Czechia

3A. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5
110 00 Praha 1
tel: +420 221 802 216
e-mail: eu9834@unmz.gov.cz

3B. Český metrologický institut
Úsek legální metrologie
Okružní 31, Brno
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tel: +420 545 555 414
e-mail: legmet@cmi.gov.cz

4. 2025/0753/CZ - I10 - Messtechnik

5. Entwurf einer Allgemeinverfügung Nr. 0111-OOP-C101-26 zur Festlegung messtechnischer und technischer
Anforderungen für spezifizierte Messgeräte,
einschließlich Prüfverfahren für die Typgenehmigung, Überprüfung und Kontrolle bestimmter Messgeräte:
„mehrdimensionale Messgeräte“

6. In der Tschechischen Republik sind mehrdimensionale Messgeräte spezifizierte Messgeräte, die einer Bauartzulassung
und Eichung unterliegen.

7.

8. In der Vorschrift werden die messtechnischen und technischen Anforderungen an spezifizierte Messgeräte festgelegt,
einschließlich der Prüfverfahren für die Typgenehmigung und die Überprüfung der spezifizierten Messgeräte.

Schlüsselwörter:
Messgerät, mehrdimensionale Messgeräte, 3D-Messung

9. Mehrdimensionale Messgeräte dürfen in der Tschechischen Republik als geeichte Messgeräte gemäß Gesetz Nr.
505/1990 über das Messwesen in der geänderten Fassung in Verkehr gebracht und in Betrieb genommen werden. Gemäß
dem Gesetz handelt es sich bei spezifizierten Messgeräten um Geräte, die in der Liste der Arten von spezifizierten
Messgeräten (Dekret Nr. 345/2002) aufgeführt sind und gleichzeitig (vom Hersteller/Importeur) für Messungen bestimmt
sind, die für den Schutz des öffentlichen Interesses in Bereichen des Verbraucherschutzes, der Vertragsbeziehungen, der
Verhängung von Sanktionen, Gebühren, Zöllen und Steuern, des Gesundheitsschutzes, des Umweltschutzes, der
Arbeitssicherheit oder des Schutzes anderer öffentlicher Interessen, die durch besondere Rechtsvorschriften geschützt
sind, relevant sind. Somit geht es um einen ähnlichen Zweck wie bei der Definition spezifizierter Produkte –
nichtselbsttätige Waagen und Messgeräte gemäß den Richtlinien 2014/31/EU und 2014/32/EU. Die Anforderungen dieser
Rechtsvorschrift gelten nicht für Messgeräte, die in der Tschechischen Republik nicht für die oben genannten Zwecke
gemäß dem Gesetz Nr. 505/1990 über Metrologie, in der geänderten Fassung, in Verkehr gebracht werden.
Mit dieser notifizierten Rechtsvorschrift sollen messtechnische und technische Anforderungen für die spezifizierten
Messgeräte festgelegt werden. Gegenstand dieser Rechtsvorschrift sind darüber hinaus Prüfungen im Rahmen der
Typgenehmigung und Überprüfung von spezifizierten Messgeräten dieses Typs.

Verweise auf Grundlagentexte:
Gesetz Nr. 505/1990 über Metrologie, in der geänderten Fassung
Verordnung Nr. 345/2002 zur Festlegung der Messgeräte mit obligatorischer Überprüfung und der Messgeräte, die einer
Typgenehmigung unterliegen, in der geänderten Fassung
§ 171 ff. des Gesetzes Nr. 500/2004, Verwaltungsgesetzbuch, in der geänderten Fassung
(vorherige Notifizierung 2025/0519/CZ)

10. Verweis(e) auf Grundlagentext(e): 2025/0519/CZ

Die vorliegenden Grundlagentexte wurden in einer früheren Notifizierung übermittelt:
2025/0519/CZ

11. Nein

12.



EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

13. Nein

14. Nein

15. Nein

16.
TBT-Aspekt:
Der Entwurf ist eine technische Vorschrift oder eine Konformitätsbewertung.

SPS-Aspekt: Nein
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